
 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 30. Mai 2016 (GVBl. 
S. 282) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 75 folgende 
Angabe eingefügt: 
„§ 75a   Dienstjubiläum“

2. In § 75 Absatz 2 wird im ersten Klammerzusatz vor dem Wort 
„Beihilfen“ das Wort „Jubiläumszuwendungen“ und ein Kom-
ma eingefügt.

3. Nach § 75 wird folgender § 75a eingefügt:

„§ 75a  
Dienstjubiläum

(1) Beamtinnen und Beamten, die das 25-, 40- oder 50-jährige 
Dienstjubiläum nach dieser Vorschrift nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes erreichen beziehungsweise erreicht haben, ist 
eine Dankurkunde auszuhändigen und eine Jubiläumszuwen-
dung zu zahlen. Die Jubiläumszuwendung beträgt bei einer 
Dienstzeit
1. von 25 Jahren   350 Euro,
2. von 40 Jahren   450 Euro,
3. von 50 Jahren   550 Euro.

(2) Als Dienstzeit im Sinne des Absatzes 1 gelten alle Zeiten 
 

rechtlichen Dienstherrn nach § 29 des Bundesbesoldungsgeset-
zes in der Überleitungsfassung für Berlin nach Artikel III  
§ 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), 
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 243) geändert worden ist, sowie Ausbildungszeiten 
und Zeiten des Vorbereitungsdienstes.
(3) Die Jubiläumszuwendung entfällt bei Beamtinnen und  

Beamten,
1.  die aus demselben Anlass bereits eine Geldzuwendung aus 
öffentlichen Mitteln erhalten haben,

2.  die von einem anderen Dienstherrn abgeordnet sind, wenn 
ihnen vom abordnenden Dienstherrn aus demselben Anlass 
eine Geldzuwendung gewährt worden ist oder gewährt wer-
den kann,

3.  gegen die eine Disziplinarmaßnahme verhängt worden ist, 
die am Jubiläumstag noch nicht dem Verwertungsverbot un-
terliegt, oder gegen die eine Disziplinarmaßnahme voraus-

sichtlich verhängt worden wäre, wenn nicht die Vorausset-
zungen des § 14 des Disziplinargesetzes vom 29. Juni 2004 
(GVBl. S. 263), das durch Artikel XII Nummer 18 des Ge-
setzes vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70) geändert worden 
ist, vorgelegen hätten und die am Jubiläumstag noch nicht 
dem Verwertungsverbot unterläge.
(4) Die Aushändigung einer Dankurkunde entfällt bei Beam-

tinnen und Beamten,
1.  die aus demselben Anlass bereits eine Dankurkunde erhalten 

haben,
2.  die von einem anderen Dienstherrn abgeordnet sind, wenn 

ihnen vom abordnenden Dienstherrn aus demselben Anlass 
eine Dankurkunde ausgehändigt worden ist oder ausgehän-
digt werden kann,

3.  gegen die eine Disziplinarmaßnahme verhängt worden ist, 
die am Jubiläumstag noch nicht dem Verwertungsverbot un-
terliegt, oder gegen die eine Disziplinarmaßnahme voraus-
sichtlich verhängt worden wäre, wenn nicht die Vorausset-
zungen des § 14 des Disziplinargesetzes vom 29. Juni 2004 
(GVBl. S. 263), das durch Artikel XII Nummer 18 des Ge-
setzes vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70) geändert worden 
ist, vorgelegen hätten und die am Jubiläumstag noch nicht 
dem Verwertungsverbot unterläge.
(5) Die Entscheidung über die Gewährung einer Jubiläumszu-

wendung und einer Dankurkunde ist bei Beamtinnen und Beam-
ten, gegen die am Jubiläumstag straf- oder disziplinarrechtliche 
Ermittlungen geführt werden oder gegen die Anklage im straf-
rechtlichen Verfahren erhoben wurde, bis zu einem rechtskräf-
tigen Abschluss zurückzustellen.

(6) Die zu einem anderen Dienstherrn abgeordneten Beamtin-
nen und Beamten erhalten die Jubiläumszuwendung und die 
Dankurkunde vom abordnenden Dienstherrn.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft.

Berlin, den 17. Juni 2016

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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